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Bei der Planung eines Gewässers mit Contec.water sind folgende Punkte zu beachten:

•	 Die Verantwortung liegt über die gesamte Projektzeit beim Unternehmer, Contec tritt als 
Subunternehmerin des Werkvertragspartners auf.

•	 Der Unternehmer ist während der gesamten Einbauzeit vor Ort. Contec unterstützt auf Wunsch den 
Unternehmer beim Ausmessen und Teicheinbau.

•	 Das Ausmessen erfolgt nach vollendeten Vorbereitungsarbeiten (Aushub, Beton etc.).

•	 Der Unternehmer entscheidet über den Zeitpunkt des Einbaus.

•	 Contec behält sich vor, bei Einflüssen, welche die Qualität des Gewässers negativ beeinflussen 
könnten, die Verantwortung und gegebenenfalls auch die Mithilfe abzulehnen.

•	 Contec bietet keine Flüssigkunststoff-Arbeiten an. Anschlüsse müssen in der Projektierung 
abgesprochen werden.

•	 Anschlüsse von Produkten, die nicht von Contec vertrieben werden, müssen in der Projektierung 
besprochen werden. Contec übernimmt keine Haftung für solche Anschlüsse.

•	 Ein Abnahmeprotokoll mit dem zuständigen Aussendienst ist nach Einbau der Abdichtung zwingend 
zu erstellen.

•	 Contec stellt keine Garantien aus.

•	 Bei Schwimmteichen muss mindestens die Stärke 1.5 mm der Abdichtung Contec.water verlegt 
werden.

•	 Teichausläufe können unterirdisch mit einem Kugelhahn erstellt werden, z.B. GF Kugelhahn  
ø 110 mm 193.103.214, ø 125 mm 193.103.040,  zuzüglich Adapter + Einbaugarnitur.
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